
 

Allgemeine Informationen für Kundinnen und Kunden mit Beistandschaft 
 

 

Täglich stehen wir Menschen vor Entscheidungen, die das Leben beeinflussen und prägen – im Kleinen 
und im Grossen. Jedoch gibt es keinen Schutz davor, dass es aus gesundheitlichen Gründen einmal nicht 
mehr möglich sein wird, diese Entscheidungen vollumfänglich selbst zu treffen. 
In einer solchen Situation hat die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Sie als Beiständin oder 
Beistand ernannt, um eine hilfsbedürftige Person zu unterstützen. Was das für die Zusammenarbeit mit 
der Migros Bank bedeutet, ist in diesem Merkblatt zusammengefasst. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 


